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§ 2 NÖ NSchG 2000 Grundsätze
 NÖ NSchG 2000 - NÖ Naturschutzgesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.06.2021

(1) Grundsätze des Naturschutzes sind:

1. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu verbessern; Beeinträchtigungen sind zu unterlassen oder

auszugleichen.

2. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen; der Verbrauch der sich erneuernden

Naturgüter ist so zu steuern, dass sie nachhaltig zur Verfügung stehen.

3. Die wildlebenden Tiere und P6anzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer

natürlichen und regionalspezi7schen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensstätten und Lebensräume (Biotope)

sowie ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen.

(2) Zu den Aufgaben der Behörden gehört im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Beratung über die Ziele und Grundsätze

des Naturschutzes. Die Beratung soll dazu beitragen, dass die Ziele des Naturschutzes auch ohne hoheitliche

Maßnahmen verwirklicht werden können.

(3) Die Naturschutzbehörde soll zur Erreichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes die Formen der

kooperativen Zusammenarbeit, insbesondere Verträge (Vertragsnaturschutz) nutzen. Die Naturschutzbehörde

orientiert diese Arbeit an den Grundsätzen einer dynamischen ländlichen Entwicklung, welche die regional

unterschiedlich ablaufenden Prozesse der Landschaftsentwicklung sowie die wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt der

Regionen berücksichtigt. Die sonstigen Befugnisse der Naturschutzbehörde nach diesem Gesetz bleiben hievon

unberührt.
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